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Musterpflichtenheft für Katechetinnen und Katecheten
Die Katechetin oder der Katechet arbeitet im Rahmen des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten, der Weisungen des Kirchgemeinderates, ihres oder seines Arbeitsvertrages und ihres oder seines Pflichtenheftes unabhängig. 

Unterrichtslektionen (Anzahl wird jedes Jahr neu festgelegt) 

Die für die Koordination des Religionsunterrichtes zuständige Person stellt auf den Beginn eines neuen Schuljahres für den oder die Verantwortliche des Ressorts Religionsunterricht des Kirchgemeinderates die Daten zum konfessionellen Religionsunterricht zusammen (Liste der Klassen, Orte, Stunden) zusammen. Die Katechetin oder der Katechet prüft für jede Klasse, ob die übermittelten Daten mit den anwesenden Schülerinnen und Schülern übereinstimmen und informiert die für die Koordination des Religionsunterrichtes zuständige Person über allfällige Abweichungen. 

Pflichten der Katechetin oder des Katecheten 

Die Katechetin oder der Katechet verpflichtet sich: 
· nach Art. 49 Abs. 1 KO den ihr oder ihm anvertrauten Kindern die Grundlagen des reformierten Glaubens weiterzugeben und ihnen eine theoretische und praktische konfessionelle, reformierte Ausbildung und Begleitung zu gewähren, indem sie oder er die Kinder und Jugendlichen darin unterstützt, «in der Zusage der Liebe Gottes zu sich selber und zur Gemeinschaft zu finden. (…) Sie macht sie mit der biblischen Botschaft vertraut, fördert ihre Fähigkeit, auf die Grundfragen des Lebens hilfreiche Antworten zu suchen und zu finden und leitet sie zu verantwortlichem Handeln gegenüber Gott, der Schöpfung und den Menschen an». 
· die Kinder im Rahmen des Religionsunterrichts zu begleiten, anzuleiten und zu unterrichten. 
· regelmässig ihr oder sein Schuljahr, ihre oder seine Unterrichtssequenzen und ihre oder seine Lektionen unter Einhaltung des Lehrplanes und der Entscheidungen der Kirchgemeinde zu planen, um ihre oder seine Ziele und Methoden ggf. den Direktorinnen oder Direktoren, den Lehrkräften, den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern kommunizieren zu können und sich, sofern nötig, einfach vertreten lassen zu können. 
· gemäss dem festgelegten Stundenplan am Unterrichtsort anwesend zu sein, um die Schülerinnen und Schüler empfangen und begleiten zu können, und das für ihren oder seinen Unterricht notwendige Material bereit zu haben. 
· Lektionen unter Beachtung der in diesem Pflichtenheft und den übrigen Bestimmungen zum Religionsunterricht enthaltenen Pflichten zu erteilen. 
· ihre oder seine Tätigkeit mit den Amtsträgern und dem Unterrichtsteam der Kirchgemeinde, mit ihren oder seinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Lehrkräften zu koordinieren. 
· an den von der Kirchgemeinde vorgesehenen Planungs- und Koordinationssitzungen teilzunehmen. 
· an den von der Kirchgemeinde als Teil des Religionsunterrichts und der Vorbereitung auf die Konfirmation bezeichneten ausserschulischen Aktivitäten und deren Vorbereitung teilzunehmen (Lager, Wahlkurse, sozial-diakonische Einsätze, Projekte, Veranstaltungen der Kirchgemeinde und Gottesdienste wie Familiengottesdienst, Weihnachtsgottesdienst, Jahrgangsgottesdienst, Konfirmationen…). 
· an der obligatorischen Weiterbildung teilzunehmen. 
· jede gerechtfertigte Abwesenheit rechtzeitig den Lehrkräften und/oder der katholischen Co-Unterrichtenden, dem Kirchgemeindesekretariat und der für die Koordination des Religionsunterrichtes zuständigen Person anzuzeigen. 
· Arzttermin nach Möglichkeit ausserhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen. 
· Am Ende des Schuljahres einen Bericht über den Unterricht vorzulegen und in Fällen, welche ihre oder seine Zuständigkeit übersteigen, schnellstmöglich die für die Koordination des Religionsunterrichtes zuständige Person zu informieren. 
· Differenzen mit Eltern oder im Team gütlich beizulegen. Wenn keine Lösung gefunden werden kann, orientiert sie oder er die für die Koordination des Religionsunterrichts zuständige Person. 
· die mit ihrer oder seiner Tätigkeit zusammenhängenden administrativen Aufgaben wahrzunehmen. 
· seine oder ihre Geheimhaltungspflicht einzuhalten. 

Pflichten der Kirchgemeinde 

Die Kirchgemeinde verpflichtet sich:
· die Grundausbildung und die Weiterbildung der Katechetin oder des Katecheten zu unterstützen. 
· die Katechetin oder den Katecheten in ihrer oder seiner beruflichen Tätigkeit als Trägerin oder Träger der Verkündigung von Jesus Christus unter allen Schülerinnen und Schülern, mit welchen sie oder er zu tun hat, zu unterstützen, indem sie ihr oder ihm das vorhandene Material zur Verfügung stellt und eine Ansprechperson für pädagogische, spirituelle und religiöse Fragen bezeichnet. 
· Sitzungen zur Sicherstellung der Koordination zwischen und des Austausches unter den Katechetinnen und Katecheten abzuhalten. 
· Transparent über die Anstellung und die Arbeitsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten zu kommunizieren. 
· die Verbindung zur Kantonalkirche und zur Fachstelle Bildung sicherzustellen. 
· jährlich mindestens ein Mitarbeitergespräch mit der Katechetin oder dem Katecheten durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren, um aufgetretene Schwierigkeiten zu berücksichtigen, gute Erfahrungen und freudigen Erlebnisse zu würdigen und zur Förderung der beruflichen Fähigkeiten jeder Katechetin und jedes Katecheten geeignete Weiterbildungen vorzuschlagen. 
· die Anzahl Unterrichtslektionen für das folgende Schuljahr (spätestens vor dem Beginn des Schuljahres) und die weiteren ihr oder ihm zugeteilten Aufgaben festzulegen. 
· bei gerechtfertigten Abwesenheiten der Katechetin oder des Katecheten eine Vertretung zu finden. Die Katechetin oder der Katechet ist gehalten, bei der Suche nach einer Vertretung mitzuhelfen. 

Unterschrift des Arbeitsgebers (Kirchgemeinderat): 


Unterschrift der Katechetin oder des Katecheten: 
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